Satzung

der Ortsgemeinde Norken

zur Erhebung von wiederkehrenden Beitragen fur den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beitrage)

vom 29.09.2022

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Norken hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung
(GemO) und der 88 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in seiner
Sitzung am 29.09.2022 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
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§1

Erhebung von Ausbaubeitragen
(1) Die Gemeinde Norken erhebt wiederkehrende Beitrage fir die Herstellung und den Ausbau
von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeitrage werden fur alle MaBnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise
unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelméRigen
Verkehrsbedirfnis genligenden Zustand,

2. "Erweiterung" ist jede flachenmafige Vergré3erung einer fertiggestellten Anlage oder
deren Erganzung durch weitere Teile,

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veranderung an der Verkehrsanlage,

4. "Verbesserung" sind alle MaRRnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der
Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit
und Leistungsfahigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch fiir die Herstellung von Verkehrsanlagen, die nicht
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfahig ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbetrage nach
88 135 a-c BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeitrage nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung auf3er Verhaltnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§2

Beitragsfahige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfahig ist der Aufwand fiir die offentlichen Stra3en, Wege und Platze sowie
selbststandige Parkflachen und Grinanlagen sowie fiir selbststandige Ful3- und Radwege.

Die Begrindung fir die Ausgestaltung der einheitlichen offentlichen Einrichtung ist dieser
Satzung als Anlage 2 beigefugt.

(2) Nicht beitragsfahig ist der Aufwand fir Briickenbauwerke, Tunnels und Unterfiihrungen mit
den dazugehdrigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands fir Fahrbahndecke und
FuRwegbelags.

§3

Ermittlungsgebiete
(1) Samtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes bilden als
einheitliche offentliche Einrichtungen das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheiten).
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Die Begrundung fur die Ausgestaltung der einheitlichen offentlichen Einrichtung ist dieser
Satzung als Anlage 2 beigefugt.

(2) Der beitragsfahige Aufwand wird fur die eine Abrechnungseinheit bildenden
Verkehrsanlagen nach den jahrlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit
nach Abs. 1 ermittelt.

§4

Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise
nutzbaren Grundstucke, die die rechtliche und tatsachliche Moglichkeit einer Zufahrt oder
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

85
Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil betragt 25 %
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86
Beitragsmaldstab

(1) MaRstab ist die Grundsticksflache mit Zuschlagen fir Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss

betragt 10 v.H.

Vollgeschosse im  Sinne  dieser Regelung sind  Vollgeschosse im  Sinne  der

Landesbauordnung.

(2) Als Grundstticksflache nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die Uberplante Grundstiicksfliche. Ist das Grundstiick nur teilweise
Uberplant und ist der unbeplante Grundstiicksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen,
gilt als Grundstiicksfliche die Flache des Buchgrundstiicks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend
anzuwenden.

2. Liegen Grundsticke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (8 34
BauGB), sind zu beriicksichtigen:

a) bei Grundsticken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flache von dieser bis
zu einer Tiefe von 40 m.

b) bei Grundstiicken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden  sind
(Hinterliegergrundstiick), die Flache von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden
Grundstucksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstlcksteile, die ausschlief3lich eine wegemaRige Verbindung darstellen, bleiben
bei der Bestimmung der Grundstiickstiefe nach a) und b) unberticksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstuicksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in &hnlicher Weise
selbstandig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Flache bis zu einer
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstiicksteile nicht in diesem Sinne selbstandig nutzbar und geht
die tatsachliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ahnliche Nutzung der
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstlicksteile Gber die tiefenmafige
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur
hinteren Grenze der tatsachlichen Nutzung.

Wird ein Grundstick jenseits der in Satz 1 angeordneten erhdhten
Tiefenbegrenzungslinie tatsachlich baulich, gewerblich, industriell oder &hnlich
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der
tatsachlichen Nutzung.

3. Bei Grundstiicken, fiir die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Flache des im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes liegenden Grundstlickes oder Grundstlicksteiles vervielfacht mit
0,5. Bei Grundstticken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) tatséchlich so genutzt werden, die Flache des Grundstiicks — gegebenenfalls
unter Bertcksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung — vervielfacht mit
0,5.

(3) Fur die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
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Fur beplante Grundstiicke wird die im Bebauungsplan festgesetzte hdchstzuldssige Zahl
der Vollgeschosse zugrunde gelegt.

Bei Grundstiicken, fur die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte hochstzulassige
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafir aber die Hohe der
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthéhe, so gilt die durch 3,5 geteilte
hochstzulassige Trauf- oder Firsth6he. Sind beide HoOhen festgesetzt, so ist die
hochstzulassige Traufhdhe der Berechnung zugrunde zu legen. Soweit der
Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhdhe der Schnittpunkt der
Aul3enseite der Dachhaut mit der seitlichen Aul3enwand. Die Hohe ist in der Gebaudemitte
zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundsticken der néheren Umgebung Uberwiegend
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstiick bereits bebaut und ist die dabei
tatsachlich verwirklichte Vollgeschosszahl héher als die in der ndheren Umgebung,
so ist die tatsachlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstiicken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei
Vollgeschossen. Dies gilt fur Turme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

Ist nach den Nummern 1 — 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsachlich
vorhandene Traufhdhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
auf- und abzurunden sind. Als Traufhdhe gilt der Schnittpunkt der Auf3enseite der
Dachhaut mit der seitlichen AuRenwand. Die Hohe ist in der Gebaudemitte zu messen.

Bei Grundsticken, fur die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder
die auBerhalb von Bebauungsplangebieten tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport-,
Fest- und Campingpléatze, Freibader, Friedhofe), wird bei vorhandener Bebauung die
tatsachliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein
Vollgeschoss.

Bei Grundstiicken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden durfen, gilt
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die
tatsachliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein
Vollgeschoss.

Bei Grundstiicken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach 8§ 34 Abs. 4 BauGB
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflachen die Vorschriften entsprechend
angewandt, wie sie bestehen fir

a) Grundstlcke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen Uber
das zulassige Nutzungsmal getroffen sind,

b) unbeplante Grundstlicke, wenn die Satzung keine Bestimmungen Uber das zulassige
Nutzungsmalf enthalt.

Die Zahl der tatsédchlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn sie hoéher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den
vorstehenden Regelungen.

Sind auf einem Grundstick mehrere Gebaude mit unterschiedlicher Zahl von
Vollgeschossen zuléassig oder vorhanden, gilt die bei der Uberwiegenden Baumasse
vorhandene Zahl.



(4) FUr Grundstucke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundsticksflache um 20 v.H. erhdht. Dies gilt
entsprechend fur ausschlieB3lich gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise genutzte
Grundstucke in sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in &hnlicher Weise genutzten Grundstiicken (gemischt
genutzte Grundstlicke) in sonstigen Baugebieten und innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) erh6hen sich die MaRstabsdaten um 10 v. H..

§7

Eckgrundstiicke und durchlaufende Grundstiicke
(1) Grundstiicke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundsticksflache
angesetzt.
(2) Kommt flir eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs.
2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur fiir die sich Uberschneidenden
Grundstiicksteile.

88

Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember fir das abgelaufene Jahr.

89

Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes konnen von der Gemeinde Vorausleistungen auf
wiederkehrende Beitrdge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshohe fir das laufende Jahr
bemessen.

810

Ablésung des Ausbaubeitrages
Die Ablésung wiederkehrender Beitrage kann jederzeit fir einen Zeitraum von bis zu
10 Jahren vereinbart werden. Der Abldsung wird unter Beriicksichtigung der zu erwartenden
Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

8§11

Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentimer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstlickes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

8§12
Veranlagung und Falligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beitrdage und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.
(2) Der Beitragsbescheid enthilt:
1. die Bezeichnung des Beitrages,

2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstiickes,
4

den zu zahlenden Betrag,


file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht
file://///bmbg-file/finanzverwaltung/Ausbau-%20und%20Erschließung/18%20Unnau/WKB/Ausbaubeitragssatzung,%20wiederkehrendebeitraege%20überarbeitet.doc%23Inhaltsübersicht

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfahigen Kosten, des
Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Falligkeitstermins,
7. die Eroffnung, dass der Beitrag als 6ffentliche Last auf dem Grundsttick ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen fir die Festsetzung wiederkehrender Beitrage konnen durch besonderen Bescheid
(Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

8§13

Ubergangs- bzw. Verschonungsregelung
(1) Gemal § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstiicke, vorbehaltlich § 7 Absatze 1
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages
bertcksichtigt und beitragspflichtig werden, nach

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,

d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgefuhrten Veranlagungen fir
Grunderwerb, Stral3enoberflachenentwasserungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Ubergangsregelung bei Manahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei
der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von
Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere MaBnahmen mehrere
Teileinrichtungen, so findet eine Addition der unter den Buchstaben b) bis d)
aufgefiihrten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils
erreichte hohere Verschonungsdauer

Die Ubergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen
Beitragspflichten fiir die ErschlieBungsbeitrdge nach dem BauGB bzw. fiir die
Ausbaubeitrdge nach dem KAG entstanden sind.

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Vertrdgen
(insbes. ErschlieBungsvertrdge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die
Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die Ubergangsregelung gilt ab
dem Zeitpunkt, in dem Priifung der Abrechnung der vertraglichen Leistung und

die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstiicken, die in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet zu
Ausgleichsbetrdgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt
festgelegt:
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0,01 bis 2,00 € pro gm Grundstlcksflache — zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro gm Grundstucksflache — vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro gm Grundstlicksflache — sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro gm Grundsticksflache — acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro gm Grundstiicksflache — zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro gm Grundstlicksflache — zwo6lf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro gm Grundstiicksflache — 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro gm Grundstiicksflache — 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro gm Grundsticksflache — 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro gm Grundstiicksflache — 20 Jahre Verschonung

Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen
Ausgleichsbetragspflichten.

8§14
Offentliche Last
Der wiederkehrende Stral3enausbaubeitrag liegt als o6ffentliche Last auf dem
Grundstick.
8§15
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Hinweis gemal § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO):

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an glltig
zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehdrde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegeniber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begriinden soll, schriftlich geltend
gemacht hat.
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Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.



Anlage 1 zur Satzung der Ortsgemeinde Norken zur Erhe-
bung von wiederkehrenden Beitrdgen fiir den Ausbau von

Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende
Beitrdage)

” L N
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Anlage 2 zur Satzung der Ortsgemeinde Norken zur Erhebung von wiederkehrenden
Beitragen fur den Ausbau von verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom
29.09.2022.

Begrindung zur Festlegung des Abrechnungsgebietes in der Ortsgemeinde Norken

Gemal § 10 a Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit 8 3 der Satzung bilden,
unter Beachtung der 6rtlichen Gegebenheiten, alle zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen
innerhalb der Gemeinde Norken eine Abrechnungseinheit.

Die Ortslage Norken stellt ein zusammenhéangendes bebautes Gebiet dar, welches sich nicht
in mehrere o6ffentliche Einrichtungen zerteilen lasst.

Die durch die Ortsgemeinde verlaufende Kreisstrale 26 (Westerwaldstralle und KoIn-
Leipziger-StralRe) lasst sich an verschiedensten Stellen queren und stellt somit keine
Aufteilungserfordernis dar.
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TOP 1e : Beratung und Beschlussfassung iiber die Widmung der GemeindestraBen in den
Gemarkungen Norken fiir den 6ffentlichen Verkehr gemas § 36
LandesstraBengesetz Rheinland-Pfalz

Der Gemeinderat hat den Grundsatzbeschluss zur Erhebung von wiederkehrenden Beitragen fiir den
Ausbau von Verkehrsanlagen gefasst. Beitragsfahig ist der Aufwand nur fiir 6ffentliche StraBen.
Beitragspflichtig sind nur die Grundstiicke, die die rechtliche und tatsachliche Méglichkeit einer Zufahrt
oder eines Zugangs zu einer dieser StraBe haben. Die StraBen werden durch die Widmung im Sinne
des § 36 LandesstraBengesetz (LStG) zu offentlichen StraBen. Bei Rechtsstreiten sind die
entsprechenden Nachweise vorzulegen. Es wurden in der Vergangenheit jedoch nicht alle
GemeindestraBen formal dem offentlichen Verkehr gewidmet bzw. liegen die ergangenen
Widmungsverfiigungen nicht vollstandig vor und sind auch zum Teil fehlerhaft. Zur Erhéhung der
Rechtssicherheit sollten daher die im Sinne des § 127 BauGB vorhandenen, zum Anbau bestimmten
GemeindestraBen, bei denen der Nachweis der Widmung nach den derzeit geltenden Bestimmungen
nicht erbracht werden kann, erneut dem offentlichen Verkehr gewidmet werden.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Norken beschlieBt, die in der Gemarkung Norken gelegenen,
nachfolgend aufgefiihrten Verkehrsanlagen gemaB § 36 des LandesstraBengesetzes fiir Rheinland-
Pfalz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBI. S. 273), in der derzeit geltenden Fassung, dem o&ffentlichen
Verkehr als GemeindestraBen zu widmen.

Die nachfolgend aufgefiihrten Verkehrsanlagen in der Gemarkung Norken erhalten die Eigenschaft von
offentlichen GemeindestraBen im Sinne des § 3 Ziffer 3 a (LStrG). Der Gebrauch der nachfolgenden
StraBen ist nach § 34 LStrG jedermann im Rahmen dieser Widmung und der Verkehrsvorschriften
gestattet (Gemeingebrauch).

Die Lage und der Verlauf der gewidmeten Verkehrsflachen sind auf dem beiliegenden Lageplan, der
Bestandteil dieser Widmung ist, gelb markiert.

Gemarkung Norken:

,KirchstraBe"

Flur 1, Flurstiicke Nr. 2844/4, 3106, 3236/53 und 3242/1

»~Am Sportplatz"
Flur 26, Flurstiick Nr. 2792/88
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,+Auf der Heide"
Flur 26, Flurstiick Nr. 2792/68

,Im Oberfeld"
Flur 16, Flurstiick Nr. 3107/1

JFriedhofsweg"

Flur 16, Flurstiick Nr. 3109/1

»~Tannenweg"

Flur 16, Flurstiicke Nr. 3112 teilweise und 3129 teilweise

»Birkenweg"

Flur 21, Flurstiick Nr. 3211/1

#Triftweg"
Flur 17, Flurstiick Nr. 3149/1

,Am Hittenborn"

Flur 17, Flurstiick Nr. 2168/11

~Kapellenweg"

Flur 17, Flurstiick Nr. 2165/16

,Auf der Bitze"

Flur 4, Flurstiick Nr. 370/3

~Wiesenweg"

Flur 4, Flurstlick Nr. 358/11

»SchulstraBe"

Flur 1, Flurstlicke Nr. 2840/1 und 2839

,BrunnenstraBe"
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Flur 1, Flurstiicke Nr. 2838/4 und 2836

+WeiherstraBe"

Flur 1, Flurstlick Nr. 2835/9

JErlenweg"

Flur 4, Flursttick Nr. 2871/8, 2871/7, 3148/17, 2184/4 und 3148/13

,+Auf der Bleiche"
Flur 4, Flurstlick Nr. 432/50

~Am WeiBen Berg"
Flur 1, Flurstlicke Nr. 2832 teilweise, 2831/1 teilweise und 7/2

,Gartenweg"

Flur 1, Flurstlick Nr. 2834/1

~Seekaute"

Flur 4, Flurstlick Nr. 91

+Kohlwiese"

Flur 4, Flurstiick Nr. 71

,4Hirzenhubstrae"

Flur 4, Flurstlicke Nr. 14/2 und 14/3

~RingstraBe"

Flur 4, Flurstlick Nr. 28

,TalstraBe"

Flur 4, Flurstlick Nr. 48 teilweise

»KoIn-Leipziger-Strae"
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Flur 2, Flurstlick Nr. 2851

,Im Weidboden"

Flur 23, Flurstiick Nr. 3236/61

J~Zenoplatz"

Flur 23, Flurstiicke Nr. 3236/60, 3236/34 und 3236/35
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TOP 2: AuBerplanmaBige Auszahlungen ,Hirzenhub“ + , Wiesenweg“

Kanalsanierung in beiden Straflen im Inlinerverfahren wurde durchgefiihrt. Die MaRnahme wurde
nicht im Haushaltsplan 2022 eingeplant. Beide MaBnahmen wurden durch vorzeitige Reduzierung
der liquiden Mittel bei der Verbandsgemeinde finanziert. Der Gemeinderat stimmt der
auBlerplanmaBigen Auszahlung zu; Hirzenhub ca. 14.000,- € und Wiesenweg ca. 10.000,- €.

TOP 3: StraBenbeleuchtung Einsparmoglichkeiten

Die StraBenbeleuchtung der Ortsgemeinde Norken leuchtet in allen StraRen durchgehend.
Verschiedene Moglichkeiten sollen gepriift werden. Umstellung auf Zeitschaltuhr, Abschalten von
jeder zweiten StraBenlampe und verkiirzte Beleuchtungszeiten. Nicht alle Méglichkeiten sind
umsetzbar. Es soll in der ndchsten Sitzung liber die machbaren Einsparungen ein Beschluss gefasst
werden.

Top 4: Verschiedenes.
- Einrichtung einer Tempo 30 Zone unterhalb der WesterwaldstralRe wurde genehmigt.
- Teerarbeiten Wiesenweg, Friedhofsweg nachfragen wann diese erfolgen.
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